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N I E D E R S C H R I F T 

 

Gremium Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

Sitzungsnummer FuW/009/2022 

Datum Dienstag, den 03.05.2022 

Sitzungsbeginn 18:05 Uhr 

Sitzungsende 19:00 Uhr 

Sitzungsort Plenarsaal des Neuen Rathauses (1. OG) 

 
 
Anwesend: 
 
vom Gremium 
 
Uwe Schmal Ausschussvorsitzender CDU 
Dr. Tim Brückmann Stadtverordneter SPD 
Udo Volck Stadtverordnetenvorsteher SPD 
Sabrina Zeaiter Stadtverordnete SPD 
Klaus Breidsprecher Stadtverordneter CDU 
Akop Voskanian Stadtverordneter CDU; i.V.f. Stv Keller 
Thorben Sämann Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen 
Carmen Zühlsdorf-Gerhard Stadtverordnete Bündnis 90/Die Grünen 
Dunja Boch Fraktionsvorsitzende FW 
Dr. Christoph Wehrenfennig Stadtverordneter FDP; i.V.f. FrkV Dr. Büger 
Lothar Mulch Stadtverordneter AfD 
Hermann Schaus Stadtverordneter DIE LINKE (ab 18:10 Uhr) 

 
 
vom Magistrat 
 
Jörg Kratkey Stadtrat  

 
 
von der Verwaltung 
 
Andrea Simon  Kämmerei 
Tobias Wein  Rechtsamt 

 



 
Seite 2/11 

 
vom Büro der Stadtverordnetenversammlung 
 
Herr Frels, als Schriftführer 
Herr Reuschling 
 
 
 
AV   S c h m a l   eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte fest, dass 
sich gegen die Form und Frist der Einladung keine Einwendungen ergaben und dass der 
Ausschuss mit 11 Mitgliedern beschlussfähig ist. 
 
Stv. Schaus nahm ab 18:10 Uhr (TOP 1) an der Sitzung teil. 
 
Die Ausschussmitglieder bestätigten einstimmig die nachfolgende 
 
 
Tagesordnung: 
 
 1   Mitteilungen, Anfragen, Niederschrift vom 15.03.2022 
  
 2   Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  

Ergänzung § 6 Abs. 2 
Vorlage: 0413/22 - I/134 

  
 3   Straßenbauprogramm 

Mitteilungsvorlage: 0376/22 - I/127 
  
 4   Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers, stellvertretenden Ortsgerichtsvorstehers 

und einer Ortsgerichtsschöffin für den Ortsgerichtsbezirk Wetzlar III (Duten-
hofen) 
Vorlage: 0384/22 - I/131 

  
 5   Grundstücksankauf 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Koblenz 
Vorlage: 0407/22 - I/136 

  
 6   Grundstücksverkauf 

GWAB Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsinitiativen mbH, Wetzlar 
Vorlage: 0411/22 - I/137 

  
 7   Verschiedenes 
  

 
 
zu 1 Mitteilungen, Anfragen, Niederschrift vom 15.03.2022 

 
Mitteilungen 
 
Keine Wortmeldungen. 
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Anfragen 
 
Flüchtlinge aus der Ukraine 
 
Stv.   B r e i d s p r e c h e r   erkundigte sich nach Zahlen und möglichen Auswirkungen 
durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. StR   K r a t k e y   informierte, auf-
grund der dynamischen Situation könne er keine konkreten Auswertungen in Form von 
Zahlen nennen. Er berichtete aus einer Gesprächsrunde mit dem Regierungspräsidenten 
und informierte, dass Flüchtlinge häufig privat untergebracht würden und auch nur für kur-
ze Zeit in Wetzlar verweilten, ehe sie dann in Ballungszentren zögen. Eine Auswirkung auf 
die Belegung von Kindergärten könne man bisher nicht feststellen, so StR   K r a t k e y. 
 
Herr   W e i n   erläuterte die aktuellen Rechtsgrundlagen zum Aufenthaltsrecht und führte 
aus, dass sich Flüchtlinge zunächst 90 Tage frei bewegen könnten, bevor eine Registrie-
rung erfolgen müsse. Es gebe aktuell 360 registrierte Flüchtlinge in Wetzlar. Auf Nachfra-
ge von Stv.   B r e i d s p r e c h e r   erläuterte Herr   W e i n   die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, die über den Lahn-Dill-Kreis gewährt werden. 
 
 
Windpark Blasbach 
 
Stv.   V o s k a n i a n   erkundigte sich nach dem Insolvenzverfahren der Green-City AG 
und den damit verbundenen Auswirkungen auf den geplanten Windpark in Blasbach. StR   
K r a t k e y   teilte mit, dass nach aktuellem Stand nicht mit Beeinträchtigungen des Pro-
jekts zu rechnen sei. 
 
 
Niederschrift vom 15.03.2022 
 
FrkV   B o c h   trug einen Änderungswunsch zur Seite 16 (TOP 7) der Niederschrift vor. 
Die Niederschrift wurde unter Berücksichtigung der folgenden Änderung genehmigt: 
 
„FrkV B o c h erkundigte sich, ob die leerstehenden Gebäude im Bereich der Feuerwa-
che 1 zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wer-den könnten. Bgm. Dr. V i e r t e l -
h a u s e n teilte mit, dass dies nicht möglich sei, da die Gebäude bereits vom Versor-
gungsnetz genommen worden seien.“ 
 
 
 
zu 2 Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  

Ergänzung § 6 Abs. 2 
Vorlage: 0413/22 - I/134 

 
Stv.   V o s k a n i a n   erläuterte den Antrag und verwies auf einen Ergänzungsantrag der 
CDU-Fraktion zu o. g. Drucksache: 

 
„Der Magistrat der Stadt Wetzlar wird beauftragt, die Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Wetzlar vom 09.12.1998 vom Stand der 2. Änderungs-
satzung vom 19.11.2012 wie folgt unter § 6 Abs. 2 (Steuerbefreiungen) zu ergänzen: 
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h) Rettungshunde, welche unter anderem als Trümmer- und Flächensuchhunde ein-

gesetzt werden und eine entsprechende Ausbildung besitzen.“ 
 
StvV   V o l c k   schlug eine Änderung vor. Damit die Verwaltung eine grundsätzliche 
Überarbeitung der Satzung vornehmen könne, sollte der Beschluss wie folgt geändert 
werden: 
 
„Der Magistrat wird beauftragt, die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer unter 
Berücksichtigung der von der CDU-Fraktion eingebrachten Änderungsvorschläge zu über-
arbeiten.“ 
 
Stv.   B r e i d s p r e c h e r   stimmte dem Vorschlag zu. Er erfragte, in welcher Höhe Ein-
nahmen wegfielen, wenn die Satzung wie beantragt geändert werde. StR   K r a t k e y   
erklärte, die Einnahmen durch die Hundesteuer lägen bei etwa 220.000 € pro Jahr. Zu fi-
nanziellen Auswirkungen im Zuge der Änderung könne keine Aussage gemacht werden. 
Diese seien aber voraussichtlich nicht immens. 
 
Am Ende der Diskussion stimmte man über die von StvV Volck eingebrachte Änderung 
wie folgt ab: 
 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Gremiumsmitglieder 12 Nein-Stimmen 0 

Ja-Stimmen 12 Enthaltungen 0 

 
 
 
zu 3 Straßenbauprogramm 

Mitteilungsvorlage: 0376/22 - I/127 
 
Stv.   B r e i d s p r e c h e r   erkundigte sich nach der Umsetzung der Straßensanierung 
im Hirschgraben. StR   K r a t k e y   informierte, dass diese voraussichtlich im Jahr 2023 
erfolgen solle. 
 
Stv.   S c h a u s   erkundigte sich nach der Berechnungsgrundlage für die Erhöhung der 
Grundsteuer B im Rahmen des Wegfalls der Straßenbeiträge. StR   K r a t k e y   erläuter-
te, diese berechneten sich auf Grundlage des Betrags der entfallenen Straßenbeitragsein-
nahmen, korrigiert um Folgeeffekte wie z.B. die Auswirkung auf den Ansatz des kommu-
nalen Finanzausgleichs. Er sagte zu, den Ausschussmitgliedern die Berechnung vorzule-
gen. (Red. Anm.: Die Stellungnahme des Fachamtes liegt diesem Protokoll als Anlage 
bei.) 
 
Stv.   B r e i d s p r e c h e r   hinterfragte die Berechnungen und die Darstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben aus der Grundsteuer B. Er forderte eine jährliche Darstellung der 
Einnahmen aus der Grundsteuer B und deren konkrete Verwendung für Straßensanierun-
gen. 
 
Die Mitteilungsvorlage wurde zur Kenntnis genommen. 
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zu 4 Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers, stellvertretenden Ortsgerichtsvorste-

hers und einer Ortsgerichtsschöffin für den Ortsgerichtsbezirk Wetzlar III 
(Dutenhofen) 
Vorlage: 0384/22 - I/131 

 
Keine Wortmeldungen. 
 
Die Beschlussvorlage wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 5 Grundstücksankauf 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Koblenz 
Vorlage: 0407/22 - I/136 

 
Keine Wortmeldungen.  
 
Die Ausschussmitglieder fassten folgenden Beschluss: 
 
Dem Ankauf des Grundstückes Gemarkung Nauborn, Flur 6, Flurstück 1/6, 402 qm, von 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Hauptstelle Koblenz, Sparte Verkauf, E-
schersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt am Main, wird zu nachfolgenden Konditio-
nen zugestimmt: 
 
1. 
Der Kaufpreis beträgt insgesamt  287,00 €  
und gliedert sich auf in den Bodenwert von 0,50 €/qm (= 201,00 €)  
und in den Bewuchs von 86,00 €. 
 
2. 
Der Kaufpreis ist fällig drei Wochen nach Beurkundung des Kaufvertrages. Auf die Eintra-
gung einer Auflassungsvormerkung wird seitens der Stadt Wetzlar verzichtet. 
 
3. 
Die Notar- und Grundbuchkosten trägt die Stadt Wetzlar. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Gremiumsmitglieder 12 Nein-Stimmen 0 

Ja-Stimmen 12 Enthaltungen 0 
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zu 6 Grundstücksverkauf 

GWAB Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsinitiativen mbH, Wetzlar 
Vorlage: 0411/22 - I/137 

 
StR   K r a t k e y   informierte aufgrund einer Nachfrage aus dem Bauausschuss, dass die 
GWAB ohnehin plane, regenerative Energien zu nutzen, insbesondere auch die Abwärme. 
 
StR   K r a t k e y   schlug vor, die Ziffer 10 im Beschlusstext wie folgt zu ergänzen: 
 
„Die Dachfläche des geplanten Gebäudes ist zur regenerativen Energiegewinnung - zum 
Beispiel durch Installation einer Photovoltaik-Anlage - zu nutzen.“ 
 
Stv.   V o s k a n i a n   hinterfragte den Kaufpreis in Höhe von 60 €/m2. StR   K r a t k e y   
erklärte, dass zusätzlich noch ein Infrastrukturkostenbeitrag fällig werde. 
 
Stv.   V o s k a n i a n   wies auf die Lärmbelastung der Bewohner der benachbarten 
Grundstücke durch vorhergehende Baumaßnahmen hin und fragte, ob auf diese im Rah-
men des Neubaus Rücksicht genommen werde. StR   K r a t k e y   berichtete, dass die-
ses Thema bereits in der Stadtbezirkskonferenz diskutiert worden sei und sagte zu, über 
die Inhalte der Gespräche zu informieren.  
 
Die Ausschussmitglieder fassten den folgenden, geänderten Beschluss: 
 
Dem Verkauf einer Teilfläche von ca. 760 qm aus dem städtischen Grundstück im Wohn- 
und Gewerbegebiet „Westend“, Gemarkung Wetzlar, Flur 55, Flurstück 72/191, an die 
GWAB Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen 
mbH, Westendstraße 15, 35578 Wetzlar, wird zu nachfolgenden Konditionen zugestimmt: 
 
1. 
Der Kaufpreis beträgt 16,39 €/qm (reiner Bodenwert),  
somit für ca. 760 qm                                                                       12.456,40 € 
 
Zuzüglich zu diesem Bodenwert ist als Erschließungskostenanteil  
gemäß nachfolgenden Regelungen der frühere Infrastrukturkosten- 
beitrag für den Bereich der ehemaligen Sixt-von-Armin-Kaserne  
in Höhe von 43,61 €/qm, somit in Höhe von                                   33.143,60 € 
zeitgleich an die Stadt Wetzlar zu zahlen. 
 
Die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlage „Am Schmittenberg“ (Flur-
stück 72/191) im Sinne von §§ 123 – 135 BauGB ist Teil der Konversion der ehemaligen 
„Sixt-von-Armin-Kaserne“ hin zum „Wohn- und Gewerbegebiet „Westend“. Für die ver-
kaufsgegenständliche Teilfläche des Flurstückes 72/191 bietet die Stadt Wetzlar dem Käu-
fer an, insoweit die Leistung eines Erschließungsbeitrags nach §§ 127 – 135 BauGB durch 
die Zahlung eines Infrastrukturkostenbeitrags, welcher den anteiligen Erschließungskosten 
des jeweiligen Grundstücks entspricht, abzulösen. Der aus einer Kostenschätzung resul-
tierende Infrastrukturkostenbeitrag beläuft sich nach der letzten Aktualisierung im Jahre 
2004 auf einen Betrag in Höhe von 43,61 €/qm Grundstücksfläche. 
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Der Käufer verpflichtet sich, an die Stadt Wetzlar einen Ablösebetrag in Höhe von 43,61 
€/qm Grundstücksfläche, somit für ca. 760 qm = 33.143,60 €, zu zahlen. Hierdurch wird 
der Infrastrukturkostenbeitrag für das Verkaufsgrundstück im Ganzen mit der Wirkung ab-
gelöst, dass die Stadt Wetzlar keine Nachforderungen geltend machen kann, wenn sich 
herausstellen sollte, dass die dem Grundstück zuzuordnenden Infrastrukturkosten über 
der vereinbarten Höhe liegen. Umgekehrt kann der Käufer keinen Teilbetrag zurückver-
langen, wenn es sich später ergeben sollte, dass die Ablösung in der angenommenen Hö-
he nicht erforderlich gewesen wäre, weil die Herstellungskosten unter der veranlagten Hö-
he geblieben sind. Das Verkaufsgrundstück ist mit der Zahlung des genannten Ablösebe-
trags von der Leistung weiterer Erschließungsbeiträgen gemäß §§ 127 ff. BauGB für die 
Erschließungsanlage „Am Schmittenberg“ endgültig freigestellt. 
 
2. 
Der Kaufpreis ist fällig innerhalb von 2 Monaten nach Kaufvertragsabschluss. Im Falle des 
Verzuges, der mit Ablauf dieser 2-Monatsfrist beginnt, ist der Kaufpreis mit 5 %-Punkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 
 
3. 
Kommt der Erwerber seiner Zahlungsverpflichtungen und/oder dem Abschluss eines Ablö-
severtrages bezüglich der Erschließungskosten mit der Stadt Wetzlar innerhalb von 3 Mo-
naten nach Vertragsabschluss nicht nach, steht der Stadt Wetzlar ein Rücktrittsrecht von 
dem abgeschlossenen Kaufvertrag zu. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten 
des Erwerbers. 
 
4. 
Der Notar verpflichtet sich, den Antrag auf Eigentumsumschreibung erst dann dem 
Grundbuchamt vorzulegen, wenn seitens der Stadt bestätigt wird, dass der Kaufpreis und 
der Ablösebetrag vollständig gezahlt sind. 
 
5. 
Die Stadt Wetzlar hat das Grundstück Gemarkung Wetzlar, Flur 55, Flurstück 72/150, aus 
dem das jetzige Flurstück 72/191 durch Zerlegungsvermessung entstanden ist, gemäß 
notariellem Grundstückskaufvertrag vom 11.06.2014 von der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben erworben. In diesem Vertrag wurde folgende Nachzahlungsverpflichtung 
vereinbart: 
 
„2. Der Käufer (Stadt) verpflichtet sich, für den Fall eine Nachzahlung zu dem in diesem 
Vertrag (vom 11.06.2014) vereinbarten Kaufpreis zu leisten, dass innerhalb von 10 Jahren 
nach Vertragsabschluss für das Grundstück eine nach Art und / oder Maß höherwertige 
Nutzungsmöglichkeit als in Absatz 1 festgestellt zulässig wird (Nutzung für öffentliche Er-
schließung und Lärmschutz). Nachzuzahlen ist die Differenz zwischen dem bei der Ermitt-
lung des Kaufpreises zugrunde gelegten Bodenwert (0,00 €/qm) und dem Bodenwert des 
Kaufgegenstandes unter Berücksichtigung der tatsächlich zulässigen Ausnutzung (Ge-
werbefläche).“ 
 
Der maßgebliche Bodenwert ist zum Zeitpunkt des Nachzahlungstatbestandes auf Kosten 
des jetzigen Erwerbers durch den Gutachterausschuss beim Amt für Bodenmanagement 
Marburg zu ermitteln und wird nach Plausibilisierung durch den baufachlichen Gutachter-
dienst der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben einvernehmlich festgelegt. Als Zeitpunkt 
der Auslösung des Nachzahlungstatbestandes wird die baurechtliche Zulässigkeit und Be-
ginn der Realisierung der höherwertigen baulichen Nutzung vereinbart.  
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Die Parteien (Stadt Wetzlar und GWAB GmbH) sind sich darüber einig, dass durch die 
geplante Bebauung eine höherwertige Nutzung entstehen wird, die auch den Bodenwert 
erhöht. In der Folge hat danach die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Recht, von 
der Stadt Wetzlar eine Ausgleichszahlung nach den vereinbarten Regelungen zu verlan-
gen.  
 
Der Erwerber wird eine vom Gutachterausschuss ggf. festzustellende Ausgleichszahlung 
(Differenz zwischen dem hier vereinbarten Kaufpreis und dem gutachterlich festgestellten 
Bodenwert) übernehmen.  
 
6. 
Die Notariats- und Grundbuchkosten sowie die Kosten eventuell erforderlicher Genehmi-
gungen, die Grunderwerbsteuer und die Vermessungskosten trägt der Erwerber. 
 
7. 
In dem Grundstück befinden sich keine Versorgungsleitungen, d. h., dass die Kosten der 
herzustellenden Grundstücksanschlussleitungen grundsätzlich durch den Erwerber zu tra-
gen sind. 
 
In dem Baugrundstück können sich alte, stillgelegte Leitungen und Rohre befinden. Es 
wird dem Erwerber überlassen, diese Gegenstände im Erdreich zu belassen oder auf ei-
gene Kosten entsorgen zu lassen. 
 
8. 
Der Erwerber verpflichtet sich, das erworbene Baugrundstück innerhalb von drei Jahren 
nach Vertragsabschluss mit einem Schulungszentrum und mit der sogenannten „Kochkis-
te“ der GWAB nach Maßgabe des mit dem Amt für Stadtentwicklung der Stadt Wetzlar 
abgestimmten Bebauungskonzeptes zu bebauen und dieses fertig zu stellen.  
 
Kommt der Erwerber der Bauverpflichtung nicht oder aus Gründen, die er selbst zu vertre-
ten hat, nicht fristgemäß nach, ist die Stadt berechtigt, eine Aufhebung des Kaufvertrages 
und die Rückübertragung an sich zu verlangen. Alle der Stadt in Ausübung der Aufhebung 
des Kaufvertrages und seiner Ausführung entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Er-
werbers. 
 
Des Weiteren steht der Stadt ein Wiederkaufsrecht im Sinne der §§ 456 ff. BGB zu, wenn 
der Erwerber das Grundstück oder Teile hiervon innerhalb einer Frist von 3 Jahren, ohne 
die Bauverpflichtung einzuhalten, weiterveräußert, unentgeltlich auf Dritte überträgt, ein 
Zwangsversteigerungs- oder ein Insolvenzverfahren eingeleitet wird. 
 
9. 
Die vorgenannte Bauverpflichtung und das Wiederkaufsrecht werden durch die Eintragung 
einer Rückauflassungsvormerkung in Abt. II des Grundbuches dinglich gesichert.  
 
10. 
Die Wärmeversorgung im Bereich des Wohn- und Gewerbegebietes Westend erfolgt zent-
ral durch das Heizwerk der Energieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (EAB), Theodor-
von-Schacht-Straße 6, 35578 Wetzlar, Tel. 06441/200000. 
 



 
Seite 9/11 

 
Der Erwerber verpflichtet sich daher, 
 

a) Wärme nur von dem Betreiber des Heizwerkes (EAB) zu beziehen oder beziehen 
zu lassen und mit ihm einen entsprechenden Wärmelieferungsvertrag abzuschlie-
ßen, 

b) auf dem Baugrundstück keine Anlagen zu errichten oder zu betreiben oder zu er-
richten oder betreiben zu lassen, die der Erzeugung von Wärme zur Raumheizung 
dienen. 

 
Die vorgenannten Pflichten gelten nicht bei einem Einbau und Betrieb von Solar- oder 
Windenergieanlagen oder von Heizanlagen mit Wärmepumpe, Erdwärme oder sonstigen 
regenerativen Energien. 
 
Die Dachfläche des geplanten Gebäudes ist zur regenerativen Energiegewinnung - zum 
Beispiel durch Installation einer Photovoltaik-Anlage - zu nutzen. 
 
11. 
Im Grundstückskaufvertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der 
Stadt Wetzlar sind folgende Regelungen enthalten, die bei einem Weiterverkauf des/der 
Grundstücke mit Weitergabeverpflichtung dem Erwerber aufzugeben sind:  
 
a) Der Erwerber hat den Übertragungsgegenstand eingehend besichtigt und erwirbt die-

sen im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand.  
 
b) Die Verkäuferin übernimmt keine Haftung für Sachmängel, insbesondere nicht für eine 

bestimmte Größe, Güte, Beschaffenheit oder Nutzungsmöglichkeit des Kaufgegen-
standes einschließlich seiner Aufbauten und der Beschaffenheit des Baugrundes so-
wie für verborgene Mängel.  

 
c) Die Verkäuferin übernimmt keine Haftung für die Freiheit des Kaufgegenstandes von 

Leitungen oder Leitungsrechten gleich welcher Art, welchen Umfangs und welcher 
Funktion. Sie haftet auch nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung des Kaufgegen-
standes durch solche Leitungen. Etwaige auf dem Kaufgegenstand befindliche Was-
ser-, Elektrizitäts- und Fernsprech- sowie sonstige Leitungen werden, soweit sie nicht 
im Eigentum der Verkäuferin stehen, nicht mitverkauft.  

 
d) Der Verkäuferin ist nicht bekannt, ob im Grundbuch einzutragende weitere Rechte und 

Lasten, zu deren Entstehen oder Fortbestand eine Eintragung im Grundbuch nicht er-
forderlich ist, an dem Kaufgegenstand bestehen. Sie übernimmt daher keine Haftung 
für die Freiheit von solchen dinglichen und sonstigen Rechten Dritter. 

 
e) Den Erwerbern ist bekannt, dass aufgrund der früheren Nutzung des Kaufgegenstan-

des als Kasernengelände schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten und / oder 
sonstige Umweltschäden vorhanden sein könnten. Ausgleichsansprüche des Käufers 
gegen die Verkäuferin wegen schädlicher Bodenveränderungen und/oder Altlasten 
sowie sonstiger Umweltschäden (insbesondere solche nach § 24 Abs. 2 BBodSchG 
und/oder § 9 Abs. 2 USchadG) sind ausgeschlossen. 
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f) Die Verkäuferin übernimmt keine Haftung für das Freisein des Kaufgegenstandes von 

schädlichen Bodenveränderungen i.S.v. § 2 Abs.3 BBodSchG und/oder Altlasten i.S.v. 
§ 2 Abs. 5 BBodSchG sowie von Schäden nach Maßgabe des § 3 Umweltschadens-
gesetz (USchadG) sowie von sonstigen Grundstückskontaminationen. Die vorstehen-
de Kostenregelung ist abschließend und schließt eine weitere Beteiligung der Verkäu-
ferin, insbesondere solche nach § 24 Abs. 2 BBodSchG und/oder § 9 Abs. 2 USchadG 
an diesen Kosten aus. Wird die Verkäuferin von Behörden oder Dritten wegen schädli-
cher Bodenveränderungen und/oder Altlasten sowie sonstiger Umweltschäden auf 
dem Kaufgrundstück in Anspruch genommen (insbesondere nach § 24 Abs. 2 
BBodSchG und/oder § 9 Abs. 2 USchadG), ist der Käufer verpflichtet, die Verkäuferin 
von sämtlichen Kosten einer solchen Inanspruchnahme freizustellen. 

 
g) Von den vorstehenden Haftungsausschlüssen sind Ansprüche der Käufer wegen Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ausgenommen, wenn die Ver-
käuferin die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sowie auf Ersatz sonstiger Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Verkäuferin oder 
ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Haftung 
der Verkäuferin nicht ausgeschlossen ist, wenn diese einen Mangel arglistig ver-
schweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes übernom-
men hat. 

 
Der Erwerber verpflichtet sich, für den Fall der weiteren Übereignung oder in jedem ande-
ren Fall der Rechtsnachfolge hinsichtlich des Kaufgegenstandes oder von Teilen hiervon, 
die von ihm in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen dem Rechtsnachfolger mit 
der Maßgabe aufzuerlegen, dass auch alle weiteren Rechtsnachfolger entsprechend ge-
genüber der Verkäuferin im Sinne eines echten Vertrages zu Gunsten Dritter (§ 328 BGB) 
zu verpflichten sind. Der Erwerber wird von seinen in diesem Vertrag übernommenen Ver-
pflichtungen durch die Rechtsnachfolge nicht befreit, sondern haftet gegenüber der Ver-
käuferin neben den Dritten auf Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
als Gesamtschuldner. 
 
12. 
Der Erwerber wird darauf hingewiesen, dass sich auf dem gegenüberliegenden Grund-
stück Flurstück 72/30 eine Tankstelle befand. Nach einer anfänglichen Feststellung gering 
erhöhter BTEX-Konzentrationen im Grundwasser wurden im Jahre 2002 weitere Untersu-
chungen durchgeführt, die zum Ergebnis hatten, dass kein weiterer Sanierungsbedarf be-
steht und keine weiteren Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden müssten.  
 
Da nutzungsunabhängige Schadstoffbelastungen im Boden z. B. durch aufgefüllte Mate-
rialien, nicht vollständig ausgeschlossen werden können, sind gemäß den allgemeinen 
Vorgaben des Regierungspräsidiums Gießen alle Bauvorhaben innerhalb des ehemaligen 
Kasernengeländes gutachterlich zu begleiten. In diesem Zusammenhang wird zwischen 
den Vertragsparteien vereinbart, dass ein beauftragter Gutachter auf Kosten des Erwer-
bers die Aushubarbeiten überwacht und in einem Kurzbericht dokumentiert. Der Erwerber 
verpflichtet sich, die Stadt spätestens 14 Tage vor Beginn der Aushubarbeiten zu informie-
ren.  
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13. 
Da auf dem Grundstück teilweise nicht nur natürlich gewachsene Bodenschichten anzu-
treffen sind, wird dem Erwerber empfohlen, vor Baubeginn eine Bodentragfähigkeitsunter-
suchung auf eigene Kosten durchführen zu lassen. 
 
Dem Erwerber ist bewusst, dass bei einer Unterkellerung des Gebäudes das natürlich an-
stehende Grundwasser angeschnitten werden kann. Alle sich hieraus ergebenen Mehr-
kosten trägt der Erwerber. Bei evtl. notwendigen Grundwasserhaltungsmaßnahmen wäh-
rend der Baumaßnahme kann eine Abreinigung des Grundwassers vor Einleitung in die 
Kanalisation erforderlich werden. 
 
14. 
Dem Erwerber ist bekannt, dass sich in unmittelbarer Umgebung Spiel, Sport- und Frei-
zeitflächen sowie Gewerbebetriebe befinden, von denen Emissionen ausgehen können. 
Diese sind von dem Erwerber entschädigungslos zu dulden. Jegliche Regressansprüche 
gegenüber der Stadt Wetzlar sind ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Gremiumsmitglieder 12 Nein-Stimmen 0 

Ja-Stimmen 11 Enthaltungen 1 

 
 
 
zu 7 Verschiedenes 

 
Bauleistungsversicherungen 
 
Stv.   M u l c h   fragte nach, ob die Stadt Wetzlar Bauleistungsversicherungen abschließe. 
StR   K r a t k e y   sagte Beantwortung zu. 
 
 
 
AV   S c h m a l   schloss die 9. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses und be-
dankte sich für die Teilnahme. 
 
 
Der Ausschussvorsitzende:      Der Schriftführer: 
 
 
 
S c h m a l         F r e l s 
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